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Tätigkeit Gefährdungen nein ja Maßnahmen 
Unterricht 
Grundsätzlich 
/ Schulische 
Veranstal- 
tungen 

Arbeitszeitüberschreitung (mehr als 
8,5 Stunden/Tag) inkl. Vor- und Nachbereitung 
des Unterrichts? 
Hier sind auch weitere Einsätze (Konferenzen, 
etc.) zu beachten. 

  wenn ja: 
Stundenplan anpassen 

 Klassenfahrten, Exkursionen, Messen und/oder 
Veranstaltungen die einen Einsatz über das 
normale Maß erfordern [Verzehrstände, Jims-
Coffee-Bar, Praktische Abschlußprüfungen 
(Hand- werk, Industrie) etc.]? Eltern-, 
Ausbilderabende nach 20 Uhr? 

  wenn ja: 
Verbot der Teilnahme 

 Stolpern, Stürzen, glatte Böden, Arbeit 
auf Leitern und Tritten? 

  wenn ja: 
Verbot der Tätigkeit 

 Alleinarbeit ohne Möglichkeit für die 
Schwangere, jederzeit Hilfe zu holen? 

  keine Alleinarbeit 

 Heben und Tragen von Lasten: ≥ 5 kg?   wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

 Muss die Schwangere sich 
häufig bücken, strecken, hinhocken, 
ständiges Stehen (≥ 4 h)? 

  wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit  

 Besteht die Möglichkeit körperlicher 
Übergriffe (je nach Schultyp und Einsatzort 
etc.)? 

  wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

 Lärmbelastung regelmäßig über 75 dB(A), 
Gefahr des Erschreckens durch plötzlichen 
Lärm? 

  wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit  

 Besteht die Möglichkeit, den Stundenplan so zu 
gestalten, dass das Treppensteigen auf ein 
Minimum reduziert werden kann? (Auch wg. 
brandschutzorganisatorischen Gründen ist der 
Unterricht in Räumen nur im EG und max. im 1. 
OG zu planen)? 

  wenn nein: 
Verbot dieser Tätigkeit 
(Einzelfallbeurteilung, 
ggf. Mitwirkung der 
SiFa) 

 Können Arbeiten, die sich z.B. aus leitenden 
Funktionen ableiten, auf andere Personen 
delegiert werden? 

  wenn nein: 
Verbot dieser Tätigkeit 

 Gibt es gesonderte Ruheräume, die von den 
Schwangeren aufgesucht werden können bzw. 
andere Möglichkeiten, kurze Unterbrechungen 
einzulegen? 
Kann Hilfe von dort geholt werden? 

  wenn nein: 
Verbot dieser Tätigkeit 
(ggf. Einzelfallbeurtei- 
lung unter Mitwirkung 
der SiFa. 

Pausenaufsicht Einsatz in Pausenaufsicht (Gefahr von 
Rempeleien oder Möglichkeit extremer 

  wenn ja: Freistellung 
von Pausenaufsicht 

 Witterungseinflüsse wie Hitze, Kälte,   spätenstens ab dem 3. 
 Nässe, Glatteis)?   Schwangersch.-monat. 
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Sportunterricht* 

(ausgenommen 
Unterricht 
Sport Theorie ) 

Heben und Tragen von Sportgeräten 
≥ 5 kg? 

  wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

Hilfestellung bei Übungen der 
Schülerinnen und Schüler? 

  wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

Werden Ballspiele oder andere Sportarten 
durchgeführt, bei denen sich das Sportgerät (Ball, 
Skateboard...) unkontrolliert bewegen kann? 

  wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

Besteht die Möglichkeit mithilfe eines 
Telefons Hilfe aus der Sporthalle zu holen? 

  wenn nein: 
Verbot dieser Tätigkeit 

Schwimm-
unterricht* 

Erteilt die Lehrerin Schwimmunterricht?   wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

Biologie-
unterricht* 

Umgang mit Gefahrstoffen (Desinfektionsmittel, 
Säuren, Viren, Bakterien, Schimmelpilze)? 
Arbeiten mit elektrischer Spannung (im 
Rahmen eines Unterrichtsversuches)? 

  wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

Physik-
unterricht* 

Umgang mit Röntgenstrahlung, 
Laserstrahlung oder radioaktiver Strahlung, 
Arbeiten mit elektrischer Spannung? 

  wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

Chemie-
unterricht* 

(praktische 
Versuche) 

Führt die Lehrkraft praktische Versuche im 
Chemieunterricht durch oder betritt sie den 
Vorbereitungsraum oder die Sammlung? 
Arbeiten an heißen Oberflächen bzw. mit 
elektrischer Spannung? 

  wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 
(ausgenommen Theo- 
rieunterricht) 

Bereiche 
Nahrung*  

Stäube, glatte Böden, Gefahrstoffe, 
Arbeitsumgebungsbedingung mit hohen 
Temperaturdifferenzen (Hitze am Herd, 
Kälteraum)? 

  wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

Elektro* Arbeiten mit elektrischer Spannung, 
Lötarbeiten, unter Druck stehende Teile, 
rotierende Anlagenteile? 

  wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

Friseur* Arbeiten im Stehen, Gefahrstoffe, Aerosole 
(z.B. Haarspray,...)? 

  wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

Holz* Stäube, Gefahrstoffe, Aerosole?   wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

Malen und 
Lackieren* 

Stäube, Gefahrstoffe, Aerosole?   wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

Metall* Mechanische und elektrische Gefährdungen 
(z.B.: Schweiß- und Schleifarbeiten), 
Gefahrstoffe, unter Druck stehende Teile, 
rotierende Anlagenteile? 

  wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

Agrar-
wirtschaft* 

(Floristik 
etc.) 

Gefahrstoffe, Aerosole? 
Besteht die Gefahr von Zeckenbefall? 

  wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

Pflege, 
Hilfe bei 
Toiletten-
gängen, 
Erste Hilfe 

Infektionsgefährdung durch Kontakt mit 
Körperflüssigkeiten (Speichel, Blut, Urin oder 
Kot) oder durch engen Körperkontakt 
(Hautkontakt), Umgang mit Verbandszeug oder 
Schmutzwäsche? 

  wenn ja: persönlicher 
Körperschutz (z. B. 
Handschuhe), ggf. 
Verbot der Tätigkeit 
(Einzelfallbeurteilung, 
ggf. Mitwirkung des 
betriebsärztlichen 
Dienstes) 
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Tätigkeit Gefährdung nein ja Maßnahmen 
Infektions-
gefährdung 

Besteht ein nicht 
ausreichender 
Schutz gegen 
folgende 
Infektionskrank-
heiten beim Umgang 
mit Kindern (ggf. 
Mehrfach- antwort 
möglich)? 
 

Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren: 
Röteln? 

  wenn ja: 
Beschäftigungsverbot 
bis zur 20. Schwanger- 
schaftswoche 

Kinder im Förderbereich oder inklusiven 
Schulbereich: 
Zytomegalie, (nach Einzelbeurteilung), Röteln, 
Windpocken, Masern, Mumps, Pertussis 
(Keuchhusten), Ringelröteln? 

  wenn ja: siehe Tabelle 
„Infektionsschutz von 
Schwangeren“ im 
Anhang 

Zytomegalie? 
wichtig nur bei Umgang mit Kindern, sofern 
enger Körperkontakt Hautkontakt) oder Kontakt 
mit Körperflüssigkeiten (Speichel, Blut, Urin, oder 
Kot) nicht zu vermeiden ist). 

  wenn ja: 
Beschäftigungsverbot 

 Zytomegalie? 
(wichtig nur bei Begleitung von Toilettengängen 
und beim Windeln von Kindern) 

  wenn ja: 
Verbot dieser Tätigkeit 

 Liegt in der Schule zurzeit eine akute Infektion 
von Keuchhusten, Virusgrippe, Scharlach, 
Masern, Mumps, Hepatitis Windpocken, 
Ringelröteln, Röteln oder von Scabies (Krätze) 
vor? 

  wenn ja: befristetes 
Beschäftigungsverbot 
beachten! 
siehe Tabelle 
„Infektionsschutz von 
Schwangeren“ im 
Anhang 

 Liegt in der Schule zurzeit eine akute 
Infektion von Scabies (Krätze) vor? 

  wenn ja: befristetes 
Beschäftigungsverbot 
beachten! Es besteht 
Meldepflicht an das 
zuständige 
Gesundheitsamt. 

 Weitere Aspekte:    

Ein Verbot von bestimmten Tätigkeiten betrifft nicht nur diese in der Schule, sondern schließt auch 
die entsprechenden am Heimarbeitsplatz ein. 
Bei Unklarheiten wird eine Kontaktaufnahme mit dem betriebsärztlichen Dienst empfohlen (Frau 
Magdalena Peinecke, Betriebsärztin, Tel. 0172-6192274, magdalena.peinecke@t-online.de, Herr 
Christoph Gehl, Koordinierender Assistent, Tel. 0431-561041/42). 
Für das RBZ Eckener-Schule: Thorben Delfs (Arbeitssicherheit und Unfallschutz), Schulleitung und/oder 
Gleichstellungsbeauftragte 
Unterschriften: 
 
Datum: 

 
 

Schwangere Vertrauensperson Schulleiter Arbeitssicherheit  
 

1 Eine ununterbrochene Ruhezeit von min. 11 Stunden nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit ist (auch von schwangeren 
Schülerinnen) einzuhalten. 
2 Ab einer Lärmbelastung von 80 Dezibel im Mittel eines Achtstundentages ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, seine Mitarbeiter 
auf die außergewöhnliche Lärmbelastung hinzuweisen und Kapselgehörschutz zur Verfügung zu stellen. Um Lärmspitzen 
abzufangen, wurde ein Puffer von 5 dB(A) eingefügt. 
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